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7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ...................... gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

1. Bürgermeisterin
Dr. Birgit Kreß

Markt Erlbach, 

Der Markt Erlbach hat mit Beschluß des Gemeinderates vom xx.xx.xxxx 
den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom xx.xx.xxxx 
als Satzung beschlossen.

Markt Erlbach, den ..................................................

Dr. Birgit Kreß
1. Bürgermeisterin

Markt Erlbach, den ..................................................

Dr. Birgit Kreß
1. Bürgermeisterin

..................................................

Markt Erlbach, den ..................................................

Dr. Birgit Kreß
1. Bürgermeisterin

"Nahversorgungszentrum Nürnberger Strasse"

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
und Grünordnungsplan Nr. 29

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 6.12.2019 die Aufstellung des 
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluß wurde am 
xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 1.12.2020 hat in der Zeit vom 18.1.2021 bis 22.2.2021 stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 1.12.2020 hat in der Zeit vom 18.1.2021 bis 22.2.2021 stattgefunden.

Mayr Bau
Ingolstadt GmbH
Schleifmühlweg 25a
86633 Neuburg a.d. Donau
www.mayrbau.de

Gezeichnet:  28.10.2019 - B. Haeutle
Geändert:     01.12.2020 - B. Haeutle
                     08.07.2021 - B. Haeutle
                     07.10.2021 - B. Haeutle
                     09.12.2021 - B. Haeutle

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 7.10.2021 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom 11.10.2021 bis 12.11.2021 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 7.10.2021 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.10.2021 bis 12.11.2021 
öffentlich ausgelegt.
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Planungsrechtliche Voraussetzungen
Der Markt Erlbach erlässt aufgrund  § 2 Abs. 1 und § 9 und § 11 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, 
Art. 23 der Gemeindeordnung (BayGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 
(GVBl. S. 74) geändert worden ist, Bayer. Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bek. vom 14.08.2007 
(GVBl. I S. 588) zuletzt d. § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) geändert, der 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) i.d.F. v. 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.6.2021 (BGBl. I S. 1802) m.W. v. 
23.6.2021 und der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 91 S. 58), jeweils in der neuesten Fassung,  
folgende Satzung:

A.     Festsetzungen
1.     Grenzen

1.1     Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

2.     Art der baulichen Nutzung

             mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel.

Weiterhin zulässig ist ein Backshop mit Cafe/Gastrofläche. Die Verkaufsfläche des Backshops darf 170m² nicht 
überschreiten.
Weiterhin zulässig ist ein Getränkemarkt. Die Verkaufsfläche darf 630m² nicht überschreiten.

Das Sondergebiet dient der Unterbringung von großflächigem Einzelhandel sowie einem BäckerCafe und 
einem Getränkemarkt. Zulässig sind Verbrauchermärkte mit Nahrungs- und Genussmitteln, sonstigen Gütern 
des täglichen Bedarfs, freiverkäuflichen Arzneimitteln und Waren aller Art mit der Beschränkung, dass 
max. 10 % non-food-Artikel, die keine Güter des täglichen Bedarfs sind, als Randsortimente zulässig sind sowie 
gewerbliche Ergänzungen (z.B. Post), die keinen Einzelhandel darstellen.
Die zulässige Verkaufsfläche des großflächigem Lebensmitteleinzelhandels darf 1.500 m² nicht überschreiten. 

SO 2.1     Sondergebiet §11  BauNVO 

4.5    Anbauverbotszone Staatsstrasse

3.     Maß der baulichen Nutzung

4.1     Baugrenze

4.2     Bauweise
abweichende Bauweise,  Gebäudelängen > 50 m sind zulässig

4.3

4.4

a

4.     Bauliche Ordnung

3.1     Grundflächenzahl (GRZ)   0,8

3.2     Geschossflächenzahl (GFZ)    1,0

3.3    Wandhöhe maximal 9,5 m zulässig

Anbauverbotszone  Bahnlinie

3.4    Zahl der Vollgeschosse max. I
         reine Technikzentralen sind als II. Vollgeschoss zulässig.

Parallel zum Gleiskörper der Bahnlinie Siegelsdorf - Markt Erlbach ist eine Fläche von 
3m Breite von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die DB Immobilien GmbH und das Eisen-
bahnbundesamt sind bei weiteren Planungen und in die Bauausführung einzubinden.

GRZ

WH

GFZ

Bauverbot für bauliche Anlagen in einem Abstand von 20m zum äusseren Fahrbahnrand
der Staatsstrasse. Stellplätze dürfen in einem Abstand von 12m vom Fahrbahnrand sowie 
Bepflanzungen > 1,2m Höhe dürfen nur in einem Abstand von 8m vom Fahrbahnrand 
errichtet werden. 

Abstandsflächen
Es gilt für das SO-Gebiete die Abstandflächenregelung gemäß BayBO für
Gewerbe- und Industriegebiete nach Art. 6 Abs. 5 BayBO;  0,2 H, mind. 3m.

I

5.     Dächer

DN 5.1     Dachneigung 0° - 15°
Als Dachformen sind Satteldächer, Pultdächer und Flachdächer zulässig.
Krüppelwalme sind unzulässig. 
Die Hauptdachfläche des Verbrauchermarktes ist mit blendfreien Photovoltaikanlagen 
auszustatten, die weiteren Dachflächen sind zu begrünen.

6.     Fassaden und Werbeanlagen
6.1

6.2

7.2      öffentliche Grünfläche

7.4      zu pflanzender Baum

7.3      Flächen für Maßnahmen gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

7.5      zu erhaltender Baum

7.6      zu pflanzende Sträucher

7.1      zu begrünende Fläche

7.12 Pflanzware/ Saatgut sowie Art der zu pflanzenden Bäume und Sträucher Im Bereich der Maß-
nahmenflächen ist ausschließlich gebietseigene Pflanzware aus dem Herkunftsgebiet 5.1 (Süddeutsches 
Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken) sowie Saatgut aus dem Ur-
sprungsgebiet 12 (Fränkisches Hügelland) zu verwenden. Das Anwachsen der Gehölze ist nach Bedarf 
durch einen geeigneten Schutz gegen Wildverbiss, der dauerhafte Erhalt der Bäume durch eine sachge-
rechte Pflege sicherzustellen. 

7.12.1 Großbäume (1. Wuchsklasse, Sol. Hochstamm 3x verpflanzt, StU 16-18) 
Acer campestre – Feldahorn, Tilia cordata (Winter-Linde), Tilia  euopaea 
(Kaiser-Linde), Tilia tomentosa (Silber-Linde), jeweils auch in grünlaubigen Sorten zulässig.

7.12.2 Bäume für naturnahe Pflanzungen (Sol. Hochstamm 3x verpflanzt, StU 14-16)
Acer campestre – Feldahorn, Carpinus betulus – Hainbuche, Sorbus aria – Mehlbeere,  Prunus avium 
– Vogelkirsche, Quercus robur – Stiel-Eiche, Sorbus aucuparia – Vogelbeere, Sorbus torminalis – 
Elsbeere, Tilia cordata- Winter-Linde (am Westrand des Baugebiets jeweils auch in 
grünlaubigen Sorten zulässig).

7.12.3 Sträucher (Str. 2x verpflanzt 60-100 cm bzw. 100-125)
Cornus mas – Kornelkirsche, Cornus sanguinea – Hartriegel,
Corylus avellana – Haselnuss, Crataegus monogyna/ laevigata – Weißdorn,
Frangula alnus – Faulbaum, Ligustrum vulgare – Liguster,
Lonicera xylosteum – Heckenkirsche, Prunus spinosa – Schlehe,
Rosa spec. – Wildrosen in Arten, Rhamnus cathartica – Kreuzdorn,
Salix purpurea - Purpur-Weide, Sambucus nigra – Holunder.

7.12.4 Bäume für Stellplatzbegrünung (Hochstamm 3x verpflanzt, StU 16-18)
Acer campestre - Feldahorn (auch als Sorte, z.B. „Elsrjik“), Crataegus lavallei – Apfeldorn, Carpinus 
betulus - Hainbuche ((auch als Sorte, z.B. „Fastigiata“), Sorbus aria – Mehlbeere, Sorbus aucuparia 
- Eberesche (auch als Sorte, z.B. „Edulis“), Sorbus thuringiaca - Thüringische Mehlbeere, Ostrya 
carpinifolia – Hopfenbuche, Prunus avium „Plena“ – Gefülltblühende Vogelkirsch, Prunus padus “Tieffurt” 
- Traubenkirsche ”Schloss Tieffurt”, Pyrus calleryana (Zierbirne), Malus –Hybriden (Zierapfel)

7.13 Bei der Pflanzung von Hecken und Bäumen sind die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände 
zu Nachbargrundstücken einzuhalten.

7.14 Stellplätze, Zufahrten und Lagerflächen, auf denen nicht mit wassergefährdenden Stoffen umgegan-
gen wird, sind wasserdurchlässig zu gestalten, soweit dies wasserrechtlich zulässig ist.

7.     Grünordnung B.     Hinweise:

7.7  Bei der Durchführung der Baumaßnahmen ist mit geeigneten Schutzmaßnahmen dafür zu sorgen, 
dass die zu erhaltenden Gehölze im Umgriff der Baumaßnahmen nicht geschädigt werden. 

7.8  Die vorgesehene Freiflächenentwicklung mit Anlage der festgesetzten Grünflächen gemäß dem inte-
grierten Grünordnungsplan und den damit verbundenen Anpflanzungen ist anhand qualifizierter Frei-
flächengestaltungspläne mit Pflanzschema und genauen Pflanzlisten, im Bauantrag nachzuweisen. Die 
Pläne sind von einer i.d. Sparte fachlich qualifizierten Person, z.B. Landschaftsarchitekt, zu erstellen.
Die Anlage der Grünflächen hat spätestens in der Vegetationsperiode nach Baufertigstellung zu erfolgen.
Die Flächen sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten, abgängige Pflanzen sind spätestens in der darauf 
folgenden Pflanzperiode gemäß den Angaben des Bebauungsplans zu ersetzen.

7.9  Private und öffentliche Grünflächen  
In der privaten Grünfläche zwischen Nürnberger Straße und Baugebiet sind Bäume gemäß Fest-
setzung 7.12.1 im dargestellten Umfang zu pflanzen. Sichterfordernisse zugunsten der Verkehrssicherheit 
sind dabei zu berücksichtigen. Am Westrand des Baugebietes ist auf 80 % der Grundstückslänge eine 
Hecke aus Feldahorn, Hainbuche oder Liguster gemäß Festsetzung 7.12.3 zu pflanzen. Die Erhaltung be-
stehender Heckenabschnitte ist dabei anzustreben und entsprechend auf das Pflanzgebot anzurechnen. 
Nicht anderweitig bepflanzte Flächen sind mit einer geeigneten kräuterreichen Saatgutmischung 
(z. B. RSM 04 von Rieger-Hofmann) bei 3 g /m² einzusäen. Dies gilt auch für die straßenbegleitenden 
Grünflächen am Nord- und Südrand der Nürnberger Straße, sofern eine Beeinträchtigung durch Bau-
maßnahmen stattgefunden hat. 

7.10 Unbebaute Grundstücksflächen
Die unbebauten Grundstücksflächen auch innerhalb der Baugrenzen sind, soweit sie nicht unbedingt für 
Geh- und Fahrflächen, Stellplätze oder Lagerfläche erforderlich sind, gärtnerisch zu gestalten.
Stell- und Lagerplätze über 100 qm Größe sind durch Pflanzstreifen oder Baumstandorte zu gliedern.
Doppelreihige PKW-Stellplätze sind durch die Pflanzung von je einem Baum gemäß Pflanzenliste 7.12.4 
pro 4 Stellplätze zu untergliedern. An den Baumstandorten sind durch den Einbau von tragfähigem Baum-
substrat auf einer Fläche von mind. 4 m x 4 m für ausreichende Wuchsvoraussetzungen und nach Bedarf 
für einen Anfahrtschutz zu sorgen.    

7.11 Flächen für Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (Flächen für
 naturschutzrechtlichen Ausgleich/ speziellen Artenschutz)

Für die vorgesehenen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind unter Anwendung des Leit-
fadens zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 8.905 m² Ausgleichsfläche erforderlich. Sie wird im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie extern durchexterne Ausgleichsmaßnahmen nachgewiesen:

- Ostrand Baugebiet, Fl.Nrn. 253 und 259/4 (jeweils Tfl.):  1.357 m²
- Fl.Nr. 947 (Tfl.), Gmkg. Markt Erlbach:        922 m²
- Fl.Nr. 243 (Tfl.), Gmkg Jobstgreuth:     6.626 m²
Nachweis, insgesamt:       8.905 m²

7.11.1 Am Südrand des Baugebiets sind bestehende Gehölze im dargestellten Umfang zu erhalten und 
durch die Pflanzung von Sträuchern und Bäumen gemäß Festsetzung 7.12.3 bzw. 7.12.2 zu einer durch-
gängigen naturnahen, freiwachsenden Hecke zu ergänzen. Südwestlich des Sondergebiets ist die Ein-
ordnung eines naturnah als Wiesenmulde gestalteten Rückhaltebeckens zulässig. Nach erfolgter Model-
lierung sind die neu gestalteten Bereiche und nicht anderweitig bepflanzten Bereiche mit einer standort-
gerechten kräuterreichen, gebietseigenen Saatgutmischung (bei 3 g /m²) einzusäen.

7.11.2 Die Maßnahmenflächen am Ostrand des Baugebiets sind zur Entwicklung eines naturnah ge-
stalten Ortsrandes und als Lebensraum für die heimische Tierwelt (insbesondere für Heckenbewohner 
und Rebhühner, vgl. CEF-3 und CEF-4 gemäß spez. artenschutzrechtlicher Prüfung) zu entwickeln. 
Hierzu sind Sträucher gemäß Festsetzung 7.12.3 bei einem Pflanzabstand von 1,25 m in drei gegen-
einander versetzten Reihen im dargestellten Umfang zu pflanzen. Bäume gemäß Festsetzung 7.12.2 
sind im dargestellten Umfang in die Pflanzungen einzubringen. Bei den im Südosten des Planungsge-
biets vorgesehenen Pflanzungen ist zwischen den einzelnen Hecken jeweils mindestens 12 m Abstand 
einzuhalten. Die Zwischenbereiche wie auch die nicht anderweitig bepflanzten Flächen sind mit einer 
Saatgutmischung für mehrjährige Blühstreifen (z. B. Regiosaatgutmischung Feldraine und Säume von 
Saaten Zeller) bei 1 g / m² einzusäen. 

Aussenwände:
Aussenwände sind als hellgestrichene Wände oder mit Holz- oder Tafelverkleidungen 
auszuführen.  Sockel sind im selben Farbton zu halten. Holzflächen sind in hellen bis 
mittleren Farbtönen zu halten, bzw. unbehandelt zu lassen

Werbeanlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu unterhalten und zu gestalten, 
daß sie sich nach Form, Maßstab, Material und Gliederung dem Erscheinungsbild
der umgebenden baulichen Anlagen unterordnen.
Werbeanlagen mit Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sind unzulässig.
Grelle oder kontrastreiche Farbgebung ist unzulässig.
Die Beleuchtung der Werbeanlagen muss blendfrei sein.

Werbeanlagen an Gebäuden:
Sie dürfen in Ihrer Größe max. 15% der jeweiligen Fassade überdecken.

6.3

6.4 Freistehende Werbeanlage, wie z. B. Pylon ist nur an den mit X
gekennzeichneten Stellen zulässig. 
Maximale Höhe 13m. Maximale Werbefläche auf dem Pylon 15m².

6.5

x

Die Aussenbeleuchtung von Gebäuden, Werbeanlagen sowie die Parkplatzbeleuchtung 
hat blendfrei zu sein und ist mit LED-Leuchtmitteln mit einer maximalen Lichttemperatur 
von 2700K auszustatten. Die Beleuchtung ist so auszulegen, dass keine Beleuchtung 
oberhalb der Horizontallinie stattfindet.Die Beleuchtungsdauer und -Intensität ist auf 
das erforderliche Maß zu reduzieren.

2.1     Flurnummer

2.2    Grenzen mit Grenzpunkt

2.     Sonstige Planzeichen

2.4     Fläche für Versorgung:
          hier: Elektrizität / Trafostation
2.5     Ökoflächenkataster ÖKF ID 138645    (nur Hinweis) 

Im Nordwestlichen Planungsgebiet ist im Bereich der Nürnberger Strasse eine Bodendenkmal-
fläche Nr D-5-6529-0126 (befetigte Straße des Mittelalters) kartiert. Für Bodeneingriffe jeglicher Art 
im Bereich des Bodendenkmals ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 7.1 BayDSchG not-
wendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu beantragen ist.
Weiterhin gilt: Es wird darauf hingewiesen, das eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 
Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutz-
behörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG unterliegen.

Auf folgendes Bodendenkmal in unmitelbarer Nachbarschaft wird hingewiesen:
- D-5-6529-0126, Befestigte Strasse des Mittelalters.

1.     Denkmalschutz

2.6     Unterirdische 20kV Leitung. Die Leitungstrasse ist im Abstand von 
           1,0 m frei von jeglicher Bebauung zu halten. Geplante Baumstandorte 
            haben einen Abstand von 2,50m einzuhalten. Bei Baumaßnahmen ist die 
            N-ERGIE Netz GmbH rechtzeitig einzubinden.

110kV 2.7     Oberirdische 110kV Leitung. Die Leitungstrasse ist im Abstand von 
             25,0 m frei von jeglicher Bebauung zu halten. Innerhalb des Bereichs gilt 
             eine Wuchshöhenbeschränkung mit max. 4,5m. Im Bereich von Masten 
             ist bei Bodenarbeiten mit Erdungsbändern zu rechnen. Bei Baumaß-
             nahmen ist die N-ERGIE Netz GmbH rechtzeitig einzubinden.

20kV 2.8     Oberirdische 20kV Leitung. Die Leitungstrasse ist im Abstand 
             von 20,0 m frei von jeglicher Bebauung zu halten. Innerhalb des Bereichs 
             gilt eine Wuchshöhenbeschränkung mit max. 4,5m. Im Bereich von 
             Masten ist bei Bodenarbeiten mit Erdungsbändern zu rechnen. Bei Bau-
             maßnahmen ist die N-ERGIE Netz GmbH rechtzeitig einzubinden.

RRB 12.1     Regenrückhaltebecken 
              Das Regenrückhaltebecken ist nach ATV-A117  zu dimensionieren.

12.2 Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen, Stellplätzen und Fahrgassen ist in einem 
Regenrückhaltebecken zu sammeln und über einen Drosselabfluss in den Kanal einzuleiten.

12.3 Zur Deckung des erforderlichen Löschwasserbedarfs ist eine Zisterne in Zusammenhang mit dem Regen-
rückhaltebecken zu errichten, die so dimensioniert werden soll, dass sie auch zur Bewässerung der Grünflächen 
verwendet werden kann.

12.4 Die Baumscheiben im Stellplatzbereich sollen in das Konzept der Oberflächenentwässerung miteinbezogen 
werden und dazu dienen den Regenwasserabfluss zu begrenzen.

12.5 Die genaue Berechnung der Entwässerung (auf Grundlage der tatsächlichen Flächengrößen) muss im Zuge 
der Planungen zur wasserrechtlichen Genehmigung von einem Fachplaner mit dem SG Wasserrecht im Landrats-
amt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim und dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt abgestimmt werden.

12.    Wasserwirtschaft

Die schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. C200042 vom 17.3.2021 des 
Ingenieurbüros IGI Consult GmbH  ist Grundlage des Bebauungsplanes und zu beachten:
 
Auf der Sondergebietsfläche sind nur gewerbliche Nutzungen zulässig, die an den umliegenden 
Wohngebäuden oder Wohnungen die schalltechnischen Anforderungen der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm vom 26.08.1998, zuletzt geändert am 1. Juni 2017)
erfüllen. In der Summe mit den gewerblichen Vorbelastungen müssen die in der TA Lärm vor-
gegebenen Immis-sionsrichtwerte der Tagzeit (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und der Nachtzeit 
(22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) eingehalten werden oder die Immissionsrichtwerte müssen allein durch 
das Bauvorhaben bedingt um zumindest 6 dB unterschritten bleiben. 

11.    Schallschutz

Entgegen Art. 58 Abs. 1 Satz 1 BayBO ist für alle gewerblichen Bauvorhaben innerhalb des Geltungs-
bereiches dieses Bebauungsplanes ein Genehmigungsverfahren durchzuführen.

10.     Sonstiges
10.1   Genehmigungsfreistellung

Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten zu den Grundstücken  sind unzulässig.

PKW-Stellplätze mit geschlossenem, nicht versickerungsfähigem Belag. 
70 200

An der Zufahrt zu dem Parkplatz sind in 10 m Abstand vom Fahrbahnrand Sichtdreiecke 
freizuhalten. In Richtung Markt Erlbach hat das Sichtdreieck eine Länge von 70 m, in 
Richtung Eschenbach eine Länge von 200 m. Das Sichtdreieck ist von Sichtbehindern-
den Gegenständen, baulichen Anlagen und Anpflanzungen mit mehr als 80 cm 
Höhe freizuhalten. 

9.     Erschließungs- und Versorgungsflächen

9.1   Öffentliche Straßenverkehrsfläche mit Begrenzungslinie

9.2   Einfahrtbereich

9.3   Private Parkfläche

9.4   Sichtdreieck

7.15 Einfriedungen an den öffentlichen Verkehrsflächen sind unzulässig. Sonstige Einfriedungen sind nur 
als transparente Zaunanlagen (keine Mauern) ohne Sockel, beispielsweise Stabmattenzäune mit einer 
Höhe von maximal 1,60 m zugelassen und 15 cm Bodenabstand zugelassen. 

7.16 Der Freiflächengestaltungsplan ist im Baugenehmigungsverfahren vorzulegen.

8. Artenschutz 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (vom 14.01.2021 von Ifanos Landschaftsökologie) ist Grund-
lage des Bebauungsplanes, die dort formulierten Maßnahmen zur Vermeidung (V)  bzw. zur Sicherung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF) [vgl. Hinweise] sind zu beachten.

8.1. Vermeidungsmaßnahmen gemäß spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung

 V-1: Die Baufeldräumung mit Rodung von Gehölzen ist außerhalb der Vogelbrutzeit, d.h. beginnend am 
1. Oktober und bis spätestens Ende Februar durchzuführen. 

V-2: Der Abriss der Scheune darf nur außerhalb der Winterschlaf- und Wochenstubenzeit der Fleder-
mäuse, als nur zwischen 01.10 und 01.11 eines Jahres erfolgen. 

V-3: Die Baumhöhle in der Alt-Esche östlich der Scheune ist im unmittelbaren Vorfeld der Maßnahmen 
endoskopisch auf Besatz durch Fledermäuse zu untersuchen. Sollten Tiere entdeckt werden, sind die 
Maßnahmen sofort einzustellen und die Untere Naturschutzbehörde zu benachrichtigen. Für die Fort-
führung der Arbeiten (begleitete Fällung und Bergung der Tiere) ist dann in aller Regel eine arten-schutz-
rechtliche Ausnahmegenehmigung bei der Regierung von Mittelfranken einzuholen. 

8.2. CEF-Maßnahmen gemäß artenschutzrechtlicher Prüfung

CEF-1: Als Ausgleich für die Beseitigung von Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen sind 3 Fleder-
mausFlachkästen und 3 Fledermaus-Rundhöhlen zu installieren. Zusätzlich ist bei der Fällung des 
Höhlenbaums (Alt-Esche) der Abschnitt mit der Höhle zu bergen und im Umfeld der o.g. Fledermaus-
kästen und -rund-höhlen an einem geeigneten Baum fachgerecht anzubringen.
Die Verhängung mit Auswahl der genauen Standorte (z. B. im Baumbestand nördlich Nürnberger Straße) 
sowie der Modelle ist mit einer FledermausFachkraft durchzuführen. Die Kontrolle und Pflege der Fleder-
mauskästen sind auf mindestens 10 Jahre sicher zu stellen. Die erhobenen Fledermaus-Funddaten aus 
der 10jährigen Fledermaus-Kontrolle sind der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen. 

CEF-2: Verhängen von 6 Vogelnistkasten, je drei für ein Brutpaar Feldsperling und ein Brutpaar Garten-
rotschwanz im Baumbestand im nahen Umfeld (z.B. im Baumbestand nördlich Nürnberger Straße, Aus-
führungen z.B. Nisthöhle 1B oder 2M, Fluglochweiten 32 mm, mit Schutz zur Abwehr von Katzen und 
Mardern; Material: Holzbeton. Quelle: z.B. Fa. Schwegler). Fachmännische Pflege und Meldung der 
Kontrollergebnisse an die Untere Naturschutzbehörde für mindestens 10 Jahre. 

CEF-3: Anlage und Entwicklung von drei mehrjährigen Blühstreifen/-brachen für das Rebhuhn (Aus-
gleich für den Verlust von Nahrungsflächen). Breite mindestens 12 m, Länge mindestens 20 m bis zu 
ca. 200 m. Anlage bevorzugt entlang von Schlaggrenzen oder entlang von weiteren randlichen Begleit-
strukturen (z.B. Graswegen, Hecken) [vgl. Festsetzung 7.11.2].
 
CEF-4: Anlage von niedrigen Hecken (einheimische Gehölze, v.a. Dornsträucher) im 1:1 Flächenaus-
gleich [vgl. Festsetzung 7.11.1]. 

Das Monitoring der Ausgleichsmaßnahmen soll nach 1, 5 und 10 Jahren erfolgen.

Große Glasflächen sind vogelsicher zu gestalten. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Altlastenverdachtsflächen im Altlastenkataster eingetragen 
und es liegen auch keine Anhaltspunkte für das Bestehen von Altlasten vor. Dies ist jedoch keine Bestätigung der 
Altlastenfreiheit der betroffenen Grundstücke.
Sollten bei Aushubarbeiten optische und organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast hinweisen ist das LRA als untere Bodenschutzbehörde unverzüglich zu
informieren. 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktion ist bei Bauarbeiten ein fachgerechter und gesetzeskon-
former Umgang mit dem Boden notwendig und nachzuweisen. 
Die Grundsätze des schonenden und sparsamen Umgangs mit Boden sind zu berücksichtigen. Bodeneingriffe sind 
auf das notwendige Maß zu reduzieren. Der anfallende Aushub ist möglichst im Plangebiet zu verwerten. 
Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Ein Bodenmanagementkonzept ist 
sinnvoll um Oberboden, Unterboden und Aushub sinnvoll zu verwerten und um nicht benötigten Boden zu schonen. 

6.      Allgemein
Der Bauwerber hat frühzeitig bei der Gemeinde und bei den Energie- und Medienversorgern abzuklären, 
inwieweit im Bereich seines Bauvorhabens etwaige Leitungen, Trafostationen etc. vorhanden oder ge-
plant bzw. erforderlich sind sowie diese in die weiteren Planungen einzubinden. 
Entsprechende Trassen sind abzustimmen und freizuhalten. Insbesondere sind die Verorgungsunterneh-
men auch bei den Kanal- und Strassenbauarbeiten im Bereich der Staatsstrasse rechtzeitig in den Planungs-
ablauf einzubinden und ggf. entsprechende Leerrohre mit einzuplanen..

Hinweise zur Nutzung regenerativer Energiequellen:
Die Versorgung der Gebäude mit Wärme bzw. Elektrizität sollte zumindest teilweise aus regenerativen 
Energiequellen erfolgen.
Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere durch die Redu-
zierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs-und Verkehrsentwicklung, durch die 
verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien (...) (LEP 1.3.1 (G). 
Potentiale der Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung sollen durch eine integrierte Siedlungs- 
und Verkehrsplanung genutzt werden (LEP 6.1 (G). Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen 
und zu nutzen (LEP 6.2.1 (G).

5. Abfallrecht

3.     Wasserwirtschaft

Das Vorhaben ist an die öffentliche Wasserversorgung anzuschliessen.

3.1   Abwasser

3.2   Niederschlagswasser

Die Gebäude müssen an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden. 
Hausdrainagen dürfen nicht an den Abwasserkanal angeschlossen werden.

Eine Versiegelung der Geländeoberfläche ist soweit möglich zu vermeiden.
Es gillt das Versickerungsgebot, sofern der Untergrund entsprechende Durchlässigkeiten aufweist und ein 
entsprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist.

Das von Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser der 
Baugrundstücke ist grundsätzlich auf den Grundstücken breitflächig zu versickern, bzw. sofern 
nicht möglich in das Regenrückhaltebecken einzuleiten. 

Grundsätzlich sind alle Versickerungsanlagen nach dem Regelwerk der DWA, Arbeitsblätter M135 
(Stand August 2019) und Arbeitsblatt A 138 (Stand April 2005/Gelbdruck 2020) zu bemessen.
Desweiteren sind gegebenenfalls noch die ATV-Arbeitsblätter A 117, A 118 und A 166 zu berück-
sichtigen.
Auf Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), bzw. die Änderung zum 11.09.2008 
und die entsprechenden aktualisierten Technischen Regeln (TRENGW und TRENOG) dazu, wird 
hingewiesen.
In der Entwässerungsplanung sollen Starkregenereignisse berücksichtigt werden.

2.7    Bäume außerhalb Geltungsbereich zur Information

2.8    Landschaftsschutzgebiet LSG-BAY 10 innerhalb des 
         Naturparks Frankenhöhe
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CEF 3 

Maßnahmenfläche CEF 3a 
zur Überbrückung bis zu dem Zeitpunkt, 
da die Blühflächen am Ostrand des Bauge-
biets ihre Funktionsfähigkeit für das Rebhuhn
erreicht haben  

Maßnahmenfläche CEF 3 
(ca. 1.490 m²)
Blühflächen (in Kombination mit 
Feldhecken am Ostrand des 
Baugebiets) erreichen ihre 
Funktionsfähigkeit für das Rebhuhn
nach erfolgreichem Aufwuchs der
Einsaat und Abschluss der Bautätig-
keiten am Nahversorgungszentrum
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vorhabenbezogener Bebauungsplan und Grünordnungsplan Nr. 29
"Nahversorgungszentrum Nürnberger Strasse"
Markt Erlbach

M 1:1000

CEF-Maßnahmenfläche 
"Wiese nordöstlich 

Eschenbach", Fl.Nr. 107/1 
Gemarkung Eschenbach

Geltungsbereich M 1:2000
Durchführung der Maß-

nahme gem. Anlage

CEF-Maßnahmenfläche, 
temporär 

"Blüh- und Brachstreifen 
süd-östlich vom geplanten 

Nahversorgungszentrum"
Fl.Nr. 253 TF Gemarkung 

Markt Erlbach
Geltungsbereich M 1:2000

Durchführung der Maß-
nahme gem. Anlage

CEF-Maßnahmenfläche 
"Obstwiese östlich 

Rosenaustr.", Fl.Nr. 947 TF 
Gemarkung Markt Erlbach
Geltungsbereich M 1:2000

Durchführung der Maß-
nahme gem. Anlage

CEF-Maßnahmenfläche 
"Wiese westlich Wihelms-

greuth", Fl.Nr. 243 
Gemarkung Jobstgreuth

Geltungsbereich M 1:2000

Durchführung der Maß-
nahme gem. Anlage
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